
1. Grundsätzliche Anforderungen bei der Ausübung von Stimmrechten:

a) MK LUXINVEST S.A. richtet sich bei der Stimmrechtsausübung an dem zu erwarteten Nutzen für die Anleger der von ihr
verwal-teten Investmentfonds. Aus diesem Grund werden die Stimmrechte nur dann seitens MK LUXINVEST S.A. ausgeübt,
wenn es sich um ein Volumen handelt, das einen Einfluss auf das Abstimmungsergebnis vermuten lässt und wenn es sich um 
Gesell-schaften mit Sitz in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxembourg handelt.

b)  MK LUXINVEST S.A. wird grundsätzlich nicht persönlich an den Hauptversammlungen teilnehmen. Bevorzugt seitens MK
LUXINVEST S.A. wird die elektronische Abstimmungsmöglichkeit oder die Möglichkeit der Briefwahl. Darüber hinaus erfolgt
die Ausübung der Stimmrechte über einen Vertreter (sog. „Proxy Voting“ Verfahren) im Rahmen einer schriftlichen Bevoll-
mächtigung und Weisungserteilung. Der Vertreter stimmt dann im Namen und nach den entsprechenden Weisungen der
MK LUXINVEST S.A. ab.

2. Kriterien für die Ausübung von Stimmrechten:

a)  Maßgebliches Kriterium für die Ausübung von Stimmrechten ist stets das Interesse der Anleger der jeweiligen Fonds. Die
Stimmrechte werden unter Wahrung der Integrität des Marktes ausgeübt.

b) MK LUXINVEST S.A. stimmt grundsätzlich der auf der Tagesordnung stehenden Maßnahmen zu, sofern diese nach
Einschätzung der MK LUXINVEST S.A. den Wert der Gesellschaft langfristig und nachhaltig steigern. Ebenfalls berücksichtigt 
werden Maß-nahmen, welche eine effiziente Corporate Governance-Philosophie unterstützen sowie die Wahrung der Rechte 
und Gleichbe-handlung aller Aktionäre fördern.

c) MK LUXINVEST S.A. achtet bei der Stimmrechtsausübung darauf, dass diese im Einklang mit den Anlagezielen und der 
Anlage-politik des jeweiligen Investmentfonds stehen.

d) MK LUXINVEST S.A. beachtet bei der Stimmrechtsausübung etwaige Interessenkonflikte. Diese können u.a darin bestehen, 
dass es sich um Gesellschaften mit Kunden-, Dienstleistungs-, Vertriebspartner-, Wertpapierhandels- und persönlichen Be-
ziehungen handelt. Sofern keine unterschiedlichen Interessen bezüglich verschiedener Investmentfonds bzw. deren Anleger 
bestehen, ist eine einheitliche Ausübung der Stimmrechte für alle Investmentfonds möglich.

3. Kontaktdaten:

Weitere Informationen betreffend der Ausübung von Stimmrechten sind auf Anfrage bei der MK LUXINVEST S.A. kostenlos 
erhältlich.
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